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Geltungsbereich Westpfalz-Klinikum GmbH – Alle Standorte 
Ziel und Zweck  
 

Mit der vorliegenden SOP wird eine einheitliche Regelung zum Tragen von 
Masken (Mund-Nasen-Schutz / FFP2-Masken) geschaffen 

Verantwortlich Dr. Thomas Ecker, Abteilung für Krankenhaushygiene 
Peter Förster, Geschäftsführer 

 
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Westpfalz-Klinikum GmbH aller Standorte gelten ab dem 
17.06.2021 unter Berücksichtigung der geltenden sonstigen Regeln zur Hygiene, zum Einhalten von Abstand 
und Durchführung der Lüftung in geschlossenen Räumen folgende verbindliche Regelungen zum Tragen 
von medizinischen Masken (Mund-Nasen-Schutz bzw. FFP2-Masken):  
 

1. Beim Aufenthalt im Freien entfällt unter Einhaltung der entsprechenden Abstandsregelungen von min-
destens 1,5 m die Maskenpflicht gänzlich.  
 

2. In allen Gebäuden gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.  
 
Ausnahmen: Die Maskenpflicht entfällt, wenn  
- man sich alleine in einem Raum aufhält oder  
- alle Personen in einem der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Bereich komplett geimpft oder gene-

sen sind.  
 

3. Bei Tätigkeiten an Patienten, bei denen kein negatives Aufnahmescreening mittels PCR vorliegt, sind 
FFP2-Masken zu tragen.  
 

4. Bei Tätigkeiten an Patienten, die mit einer starken Aerosolbildung einhergehen können, sind min-
destens FFP2 Masken zu tragen. Die Maskenpflicht gilt in allen Untersuchungs- und Behandlungs-
räumen, in denen entsprechende Tätigkeiten durchgeführt werden. Für OP-Einheiten mit nach DIN 
1946-4 geprüften RLT-Anlagen können durch die zuständigen Leitungsgremien abweichende Rege-
lungen getroffen werden. 
 

5. Personen ohne kompletten Impfschutz und die nicht als Genesene gelten, tragen bei allen patienten-
nahen Tätigkeiten mit Betreten der Station FFP2-Masken. 

 
Diese SOP ist gültig, bis sie durch eine andere Regelung ersetzt oder durch die Geschäftsführung aufgeho-
ben wird. Wegen des dynamischen Geschehens der Pandemie sind auch kurzfristige Änderungen und Er-
gänzungen möglich. 
 


